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Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz - MaMoG)

Drucksache: 525/18

I. Zum Inhalt des Gesetzes 

Das Gesetz dient der Umsetzung der in seinem Titel genannten Richtlinie als 

Teil der europäischen Markenrechtsreform. Das Vorhaben verfolgt das Ziel, die 

Wettbewerbsfähigkeit des Deutschen Patent- und Markenamtes und der natio-

nalen Marken im europäischen Vergleich zu stärken. Darüber hinaus sollen die 

Verfahren zur Eintragung, zur Verwaltung und zum Schutz von Marken verein-

facht und an die Bedürfnisse der zunehmenden Digitalisierung angepasst wer-

den.

Unter anderem soll mit der Markenrechtsreform die Wettbewerbsfähigkeit der 

nationalen Markenämter und der nationalen Marken gestärkt werden. Ein weite-

res zentrales Anliegen ist die Einrichtung und Förderung eines gut funktionie-

renden Binnenmarktes und die Erleichterung der Eintragung, der Verwaltung 

und des Schutzes von Marken. Zudem soll Rechtssicherheit in Bezug auf den 

Schutzumfang von Markenrechten gewährleistet und der Zugang zum Marken-

schutz erleichtert werden. Erklärtes Ziel der Richtlinie ist zudem die effektive 

Bekämpfung der wachsenden Produktpiraterie.  

Im Gesetz soll unter anderem erstmals auch die Gewährleistungsmarke in das 

deutsche Markenrecht implementiert werden. Durch die Einführung dieser neu-

en Markenform werde der Bedeutung von Gütezeichen für die Wirtschaft 

Rechnung getragen.



Erläuterung, 972. BR, 23.11.18 - 11 (a) -

Um der wachsenden Produktpiraterie effektiv begegnen zu können, sieht das 

Gesetz ein Verfahren vor, um rechtsverletzende Waren, die der zollamtlichen 

Überwachung unterliegen, die aber nicht in den zollrechtlich freien Verkehr 

überführt werden sollen, aufzuhalten. Die Regelung ist so ausgestaltet, dass für 

alle zollrechtlichen Konstellationen die Interessen der Zollbehörden, der recht-

mäßig Durchführenden und der Rechteinhaber gleichermaßen berücksichtigt 

werden.

II. Zum Gang der Beratungen 

Das Gesetz geht zurück auf einen Gesetzentwurf der Bundesregierung (vgl. BR-

Drucksache 148/18), zu dem der Bundesrat eine Stellungnahme mit einem Än-

derungsvorschlag beschlossen hatte, vgl. BR-Drucksache 148/18 (Beschluss). 

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf der Bundesregierung entspre-

chend der Empfehlung und des Berichts seines federführenden Ausschusses für 

Recht und Verbraucherschutz vom 10. Oktober 2018 (vgl. BT-Drucksache 

19/4879) in seiner 55. Sitzung am 11. Oktober 2018 in geänderter Fassung an-

genommen. Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die – auf die Forderung 

des Bundesrates zurückgehende - Einfügung eines neuen § 140 Absatz 3 in das 

Markengesetz, durch den eine einheitliche Rechtspraxis im einstweiligen 

Rechtsschutzverfahren bei Markenverletzungen hergestellt werden soll, sowie 

Änderungen des § 158 des Markengesetzes und des § 13 des Patentkostengeset-

zes, die bezwecken, dass für alle Widersprüche beim Deutschen Patent- und 

Markenamt, die am oder nach dem 14. Januar 2019 erhoben werden, die neuen 

Regelungen zum Widerspruchsverfahren greifen und das neue Gebührenver-

zeichnis Anwendung findet.

III. Empfehlung des Rechtsausschusses

Der Rechtsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetz einen Antrag 

gemäß Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes auf Einberufung des Vermitt-

lungsausschusses nicht zu stellen.


